
Die Digitalisierung der Energiewende stellt eine zentrale Säule der Transformation hin zu einem
nachhaltigen und effizienten Energiesystem dar. Im Kern dieser Entwicklung steht der
flächendeckende Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys), gemeinhin als Smart Meter bekannt.
Dieser Pflichteinbau ist nicht nur eine technologische Umstellung, sondern ein strategisches
Instrument zur Steigerung der Systemeffizienz, zur Integration erneuerbarer Energien und zur
Ermöglichung flexibler Verbrauchs- und Erzeugungsmuster. Die vorliegende Abhandlung beleuchtet
die Definition der relevanten Zielgruppen, die von dieser Pflicht betroffen sind, sowie den
gesetzlich verankerten Zeitplan für den Rollout bis zum Jahr 2030. Die Implementierung dieser
Technologie ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele und die Sicherstellung einer
zukunftsfähigen Energieversorgung [^1].

Der Begriff „Pflichteinbau“ im Kontext intelligenter Messsysteme bezieht sich auf die gesetzlich
vorgeschriebene Installation und den Betrieb dieser modernen Messeinrichtungen für bestimmte
Kategorien von Stromverbrauchern und -erzeugern. Diese Verpflichtung ist primär im
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verankert, welches die Rahmenbedingungen für den Rollout in
Deutschland festlegt. Das MsbG zielt darauf ab, die Digitalisierung der Energiewende
voranzutreiben, indem es die Einführung einer modernen, sicheren und interoperablen
Messinfrastruktur vorschreibt. Die ursprünglichen Pläne für den Rollout wurden mehrfach
angepasst, um auf technische Herausforderungen, datenschutzrechtliche Bedenken und die
Notwendigkeit einer praxistauglichen Umsetzung zu reagieren. Insbesondere die Novellierung des
MsbG hat den Rollout-Pfad neu justiert und beschleunigt, um die ursprünglich gesetzten Ziele bis
2030 zu erreichen [^1].
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Die Installation von iMSys ersetzt herkömmliche Ferraris-Zähler und digitale Zähler ohne
Kommunikationsmodul. Ein iMSys besteht aus einem digitalen Stromzähler und einem Smart Meter
Gateway (SMG), welches als sichere Kommunikationseinheit fungiert und die Messdaten
verschlüsselt an berechtigte Marktteilnehmer übermittelt. Die Sicherheit und Interoperabilität des
SMG werden durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert, was
höchste Standards im Datenschutz und der Datensicherheit gewährleisten soll (vgl. Datenschutz
und Datensicherheit im Smart Grid).

Die gesetzlichen Bestimmungen definieren präzise, welche Marktteilnehmer unter die Pflicht zum
Einbau eines intelligenten Messsystems fallen. Diese Kategorisierung basiert hauptsächlich auf
dem jährlichen Stromverbrauch bzw. der installierten elektrischen Leistung, da diese Parameter
maßgeblich die Relevanz für die Systemintegration und die potenziellen Effizienzgewinne
bestimmen.

Die primäre Zielgruppe auf der Verbrauchsseite sind Letztverbraucher mit einem jährlichen
Stromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden (kWh). Diese Schwelle wurde gewählt, da ab
diesem Verbrauchsniveau ein intelligentes Messsystem sowohl ökonomisch als auch
energiewirtschaftlich signifikante Vorteile verspricht.

Wirtschaftliche Relevanz: Haushalte und Gewerbebetriebe mit hohem Verbrauch haben
ein größeres Potenzial, von dynamischen Tarifen und Lastmanagement zu profitieren.
Durch die transparente Darstellung des Verbrauchsverhaltens in nahezu Echtzeit können
sie ihren Strombezug optimieren, Kosten senken und zur Netzstabilisierung beitragen. Die
Investition in ein iMSys amortisiert sich hier schneller durch die erzielbaren Einsparungen.
Energiewirtschaftliche Bedeutung: Verbraucher in dieser Kategorie tragen maßgeblich
zur Last im Stromnetz bei. Die Möglichkeit, ihren Verbrauch zeitlich zu steuern oder auf
Preissignale zu reagieren, ist essenziell für die Integration volatiler erneuerbarer Energien.
Ein iMSys ermöglicht es Netzbetreibern, die Last besser zu prognostizieren und steuern,
was Engpässe reduziert und die Effizienz des Netzes erhöht. Dies ist ein entscheidender
Schritt zur Realisierung eines Smart Grids (vgl. Technische Spezifikationen intelligenter
Messsysteme).
Vorteile für Verbraucher: Neben der potenziellen Kostenersparnis durch optimiertes
Verbrauchsverhalten erhalten diese Verbraucher detaillierte Einblicke in ihren
Energieverbrauch. Dies fördert ein höheres Energiebewusstsein und ermöglicht die
Identifizierung von Energiesparpotenzialen. Zudem können sie von neuen
Dienstleistungen und Produkten profitieren, die auf den Daten eines iMSys basieren, wie
z.B. Energiemanagementsysteme oder optimierte Ladestrategien für Elektrofahrzeuge.
Pflicht und Kosten: Die Installation und der Betrieb des iMSys sind für diese
Verbrauchergruppe verpflichtend. Die Kosten für den Messstellenbetrieb sind gesetzlich
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gedeckelt, um eine übermäßige Belastung zu vermeiden. Der zuständige
Messstellenbetreiber (MSB) ist für die Installation und den reibungslosen Betrieb
verantwortlich.

Die zweite zentrale Zielgruppe umfasst Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer installierten
Leistung von über 7 Kilowatt (kW). Hierzu zählen primär Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke
und andere dezentrale Erzeuger, die signifikante Mengen an Strom ins Netz einspeisen.

Integration erneuerbarer Energien: Die zunehmende Anzahl dezentraler
Erzeugungsanlagen, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, erfordert eine präzisere
Überwachung und Steuerung der Einspeisung. Ein iMSys ermöglicht es, die tatsächliche
Einspeisung in Echtzeit zu erfassen und an den Netzbetreiber zu übermitteln. Dies ist
entscheidend für das Engpassmanagement und die Gewährleistung der Netzstabilität,
insbesondere in Zeiten hoher Einspeisung.
Netzstabilität und -sicherheit: Anlagen ab 7 kW können bei ungesteuerter Einspeisung
lokale Netzbereiche stark beeinflussen. Die Daten aus iMSys ermöglichen es den
Netzbetreibern, die Netzauslastung besser zu überwachen und bei Bedarf steuernd
einzugreifen, beispielsweise durch die Anpassung von Einspeisemanagement-Strategien.
Dies ist ein fundamentaler Aspekt der Systemdienstleistungen im modernen Stromnetz.
Marktintegration: Für Erzeuger eröffnet die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten neue
Möglichkeiten der Marktintegration. Sie können beispielsweise ihren erzeugten Strom
flexibler vermarkten oder an Aggregationsmodellen teilnehmen, die mehrere kleine
Anlagen zu einer virtuellen Großanlage bündeln. Dies fördert die Effizienz und Liquidität
des Strommarktes.
Pflicht und Kosten: Auch für diese Erzeugergruppe ist der Einbau eines iMSys
verpflichtend. Die Kostenstruktur ähnelt der für Großverbraucher, wobei auch hier
gesetzliche Deckelungen bestehen, um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen nicht zu
gefährden. Der Messstellenbetreiber koordiniert die Installation und den Betrieb in enger
Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber.

Neben den primären Zielgruppen sieht das MsbG auch die Möglichkeit des optionalen Einbaus für
kleinere Verbraucher unterhalb der 6.000 kWh/Jahr Schwelle vor. Diese können auf Wunsch ein
iMSys installieren lassen, um von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren. Zudem gibt es
spezifische Regelungen für Sonderfälle, wie beispielsweise Letztverbraucher mit steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpen, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge), die ebenfalls von
einem iMSys profitieren können, um netzdienlich gesteuert zu werden. Für bestimmte
Anwendungsfälle, wie z.B. Anlagen mit Notstromversorgung oder spezielle Industriekunden,
können Ausnahmen oder abweichende Regelungen gelten, die im Detail im MsbG und seinen
Verordnungen beschrieben sind (vgl. Rechtlicher Rahmen des Messstellenbetriebs).

2.2. Erzeuger ab 7 kW installierter Leistung

2.3. Weitere Zielgruppen und Ausnahmen

https://corrently.io/rechtlicher-rahmen-des-messstellenbetriebs


Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland ist ein ambitioniertes Langzeitprojekt, dessen Zeitplan
mehrfach angepasst und zuletzt durch die Beschleunigung des Rollouts neu definiert wurde. Ziel ist
es, bis 2030 einen Großteil der relevanten Messstellen mit intelligenten Messsystemen
auszustatten. Die gesetzlichen Vorgaben sehen eine gestaffelte Einführung vor, die eine
koordinierte und effiziente Umsetzung gewährleisten soll [^1].

Ursprünglich sah das MsbG einen früheren Start und eine kontinuierliche Ausbreitung vor.
Technische Verzögerungen bei der Zertifizierung der Smart Meter Gateways durch das BSI sowie
die Notwendigkeit, einen robusten und sicheren Rollout-Prozess zu etablieren, führten jedoch zu
Anpassungen des Zeitplans. Die Novellierung des MsbG im Jahr 2023 hat den Rollout als "Pflicht"
neu bekräftigt und einen verbindlichen Fahrplan bis 2030 festgelegt, um die ursprünglichen Ziele
zu erreichen und die Energiewende zu beschleunigen [^1].

Der aktuelle Zeitplan ist in mehrere Phasen unterteilt, die eine sukzessive Installation der iMSys für
die definierten Zielgruppen vorsehen. Die Dynamik des Rollouts nimmt dabei kontinuierlich zu:

Bis Ende 2024: In dieser Phase liegt der Fokus auf der initialen Ausstattung der größten
Verbraucher und Erzeuger sowie der Erprobung und Optimierung der Rollout-Prozesse.
Messstellenbetreiber sind angehalten, erste Erfahrungen zu sammeln und ihre
Infrastrukturen auf den Massenrollout vorzubereiten.
Ab 2025: Mit dem Jahr 2025 beginnt eine entscheidende Phase des Rollouts, die eine
signifikante Beschleunigung und Ausweitung der Installationen vorsieht [^1]. Gemäß den
gesetzlichen Vorgaben sollen ab diesem Zeitpunkt alle Letztverbraucher mit einem
Jahresstromverbrauch von über 6.000 kWh sowie Betreiber von Erzeugungsanlagen mit
einer installierten Leistung über 7 kW verpflichtend mit iMSys ausgestattet werden. Dies
beinhaltet eine jährliche Mindestquote für die Messstellenbetreiber, um den
flächendeckenden Einbau bis zum Stichtag zu gewährleisten. Die genauen Quoten sind im
MsbG detailliert aufgeführt und verpflichten die MSB zu einem stetig steigenden
Installationsvolumen.
Bis Ende 2027: Bis zu diesem Zeitpunkt sollen alle Letztverbraucher mit einem
Jahresstromverbrauch von über 10.000 kWh und alle Erzeuger über 15 kW ausgestattet
sein. Dies stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar, um die größten und
systemrelevantesten Anlagen und Verbräuche frühzeitig in das digitale Netz zu
integrieren.
Bis Ende 2030: Das finale Ziel ist die vollständige Ausstattung aller relevanten
Messstellen innerhalb der definierten Zielgruppen bis zum 31. Dezember 2030. Dies
umfasst alle Verbraucher ab 6.000 kWh/Jahr und alle Erzeuger ab 7 kW installierter
Leistung. Darüber hinaus sollen auch Messstellen mit steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen, die in den Anwendungsbereich des § 14a EnWG fallen, bis dahin
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mit iMSys ausgestattet sein, um eine netzdienliche Steuerung zu ermöglichen.

Die Messstellenbetreiber (MSB) spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Rollouts. Sie sind
verantwortlich für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der intelligenten Messsysteme. Dies
umfasst die Koordination der Termine mit den Kunden, die Installation der Hardware, die
Konfiguration des Smart Meter Gateways und die Sicherstellung der Datenübertragung. Der
Wettbewerb im Messstellenbetrieb soll die Effizienz und Qualität der Dienstleistungen fördern.

Der Rollout ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden, darunter die Logistik der Installation
von Millionen von Geräten, die Sicherstellung der Cyber-Sicherheit der Infrastruktur, die Akzeptanz
bei den Endkunden und die Ausbildung von Fachkräften. Gleichzeitig bietet der Rollout enorme
Chancen für die Modernisierung des Energiesystems. Er ermöglicht eine präzisere Abrechnung,
fördert die Integration von Elektromobilität und Wärmepumpen, unterstützt die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle und trägt maßgeblich zur Stabilität und Effizienz des Stromnetzes bei (vgl.
Auswirkungen auf den Energiemarkt). Die Echtzeitdaten ermöglichen eine bessere Netzplanung
und -steuerung, was die Notwendigkeit teurer Netzausbauten reduzieren und die Betriebskosten
senken kann.

Die Implementierung des Pflichteinbaus von iMSys hat weitreichende technologische und
wirtschaftliche Implikationen. Technologisch wird eine hochsichere Kommunikationsinfrastruktur
etabliert, die den Datenaustausch zwischen Messstellen, Netzbetreibern, Lieferanten und anderen
Marktteilnehmern ermöglicht. Das Smart Meter Gateway (SMG) fungiert dabei als zentraler
Kommunikationsknotenpunkt und gewährleistet die Einhaltung strenger Sicherheits- und
Datenschutzstandards, die vom BSI zertifiziert sind. Diese Technologie bildet die Grundlage für ein
echtes Smart Grid, in dem Energieflüsse intelligent gesteuert und optimiert werden können.

Wirtschaftlich führt der Rollout zu einer erhöhten Transparenz über Energieverbrauch und -
erzeugung. Dies versetzt Verbraucher und Erzeuger in die Lage, fundiertere Entscheidungen zu
treffen und aktiv am Energiemarkt teilzunehmen. Die Möglichkeit zur Nutzung variabler Tarife
fördert die Lastverschiebung und trägt zur Glättung von Lastspitzen bei, was letztlich die
Netzkosten senkt. Für Energieversorger und Netzbetreiber eröffnen sich neue Möglichkeiten zur
Optimierung ihrer Prozesse, zur Entwicklung innovativer Produkte und zur effizienteren Integration
erneuerbarer Energien. Langfristig wird erwartet, dass die Digitalisierung der Messinfrastruktur zu
einer Reduzierung der Gesamtsystemkosten und einer Steigerung der Versorgungssicherheit
führen wird.

3.3. Rolle der Messstellenbetreiber

3.4. Herausforderungen und Chancen

4. Technologische und wirtschaftliche
Implikationen
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Der Pflichteinbau intelligenter Messsysteme für Verbraucher ab 6.000 kWh/Jahr und Erzeuger ab 7
kW installierter Leistung ist ein unverzichtbarer Baustein für die erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende in Deutschland. Der gesetzlich verankerte Zeitplan bis 2030, mit einer deutlichen
Beschleunigung ab 2025, unterstreicht die Dringlichkeit und das Engagement, eine moderne,
digitale und sichere Messinfrastruktur zu etablieren [^1]. Trotz der komplexen Herausforderungen
in der Umsetzung bieten die iMSys immense Chancen für mehr Effizienz, Transparenz und
Flexibilität im Energiesystem. Sie sind der Schlüssel zur Integration erneuerbarer Energien, zur
Stabilisierung der Netze und zur Ermöglichung einer aktiven Beteiligung der Marktteilnehmer an
der Gestaltung einer nachhaltigen Energiezukunft. Die konsequente Fortführung des Rollouts ist
somit nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern eine strategische Notwendigkeit zur Erreichung
der energie- und klimapolitischen Ziele Deutschlands.

[^1] Quelle 10. Zum Inhalt springen Menü Demo Blog . Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-
Rollout: Was gilt ab 2025? Gesetzlicher Plan für den Smart-Meter-Rollout: Was gilt ab 2025? Evelyn
Isaak . Mittwoch, 08.01.2025 Der Smart-Meter-Rollout ist bereits im Detail gesetzlich geplant; doch
was genau für wen gilt, wi...
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